
Änderungsantrag 

der Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus von Berlin 

zum Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD über ein 

Gesetz zur Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung und der Genehmigungsvoraussetzun-
gen für Ersatzschulen 

 
– Drucksache 19/2640 – 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

Der Gesetzentwurf in der Fassung der Drucksache 19/2640 wird wie folgt geändert: 

In Nr. 7 c) zur Änderung von § 101 Absatz 4 bzw. Absatz 6 (neu) SchulG werden aa) sowie bb) 
gestrichen.  

 

Synopse: 

Gesetz zur Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung und der Genehmigungsvoraussetzungen für 
Ersatzschulen 

SchulG Drs. 19/2640 ÄA Linke 

§ 101 Finanzierung  

(4) Die Zuschüsse nach den Ab-
sätzen 2 und 3 werden erstmalig 
drei Jahre nach Eröffnung der 
Ersatzschule gewährt, frühes-
tens jedoch, wenn der erste 
Schülerjahrgang die letzte Jahr-
gangsstufe erreicht hat (Warte-
frist). Diese Wartefrist gilt nicht 
für die Finanzierung der ergän-
zenden Betreuungsangebote ge-
mäß § 19 Abs. 6 und für die Fi-
nanzierung der Kosten, die in 
der Zeit der verlässlichen Halb-
tagsgrundschule für außerunter-
richtliche Betreuung und Förde-
rung derjenigen Schülerinnen 
und Schüler entstehen, die ei-
nen festgestellten Bedarf für die 
ergänzende Betreuung im 

(6) Die Zuschüsse nach den Ab-
sätzen 2 und 3 werden erstma-
lig zwei Jahre nach Eröffnung 
der Ersatzschule gewährt (War-
tefrist). Diese Wartefrist gilt 
nicht für die Finanzierung der 
ergänzenden Betreuungsange-
bote gemäß § 19 Absatz 6 und 
für die Finanzierung der Kosten, 
die in der Zeit der verlässlichen 
Halbtagsgrundschule für außer-
unterrichtliche Betreuung und 
Förderung derjenigen Schülerin-
nen und Schüler entstehen, die 
einen festgestellten Bedarf für 
die ergänzende Betreuung im 
Anschluss an die Zeit der ver-
lässlichen Halbtagsgrundschule 
haben. 

(6) Die Zuschüsse nach den 
Absätzen 2 und 3 werden 
erstmalig drei Jahre nach Er-
öffnung der Ersatzschule ge-
währt, frühestens jedoch, 
wenn der erste Schülerjahr-
gang die letzte Jahrgangs-
stufe erreicht hat (Warte-
frist). Diese Wartefrist gilt 
nicht für die Finanzierung 
der ergänzenden Betreu-
ungsangebote gemäß § 19 
Abs. 6 und für die Finanzie-
rung der Kosten, die in der 
Zeit der verlässlichen Halb-
tagsgrundschule für außer-
unterrichtliche Betreuung 
und Förderung derjenigen 
Schülerinnen und Schüler 
entstehen, die einen 
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Anschluss an die Zeit der ver-
lässlichen Halbtagsgrundschule 
haben. Bei Schulen, die mehrere 
Schulstufen umfassen, werden 
die Zuschüsse frühestens ge-
währt, wenn der erste Schüler-
jahrgang die letzte Jahrgangs-
stufe der jeweils untersten 
Schulstufe erreicht hat. Dauert 
die Wartefrist länger als drei 
Jahre, kann die Schulaufsichts-
behörde nach Maßgabe des 
Haushalts bereits nach drei Jah-
ren Zuschüsse bis zu 75 Prozent 
der in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Zuschüsse gewähren, 
wenn die Schule ohne wesentli-
che Beanstandung arbeitet. 

festgestellten Bedarf für die 
ergänzende Betreuung im 
Anschluss an die Zeit der ver-
lässlichen Halbtagsgrund-
schule haben. Bei Schulen, 
die mehrere Schulstufen um-
fassen, werden die Zu-
schüsse frühestens gewährt, 
wenn der erste Schülerjahr-
gang die letzte Jahrgangs-
stufe der jeweils untersten 
Schulstufe erreicht hat. Dau-
ert die Wartefrist länger als 
drei Jahre, kann die Schul-
aufsichtsbehörde nach Maß-
gabe des Haushalts bereits 
nach drei Jahren Zuschüsse 
bis zu 75 Prozent der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten 
Zuschüsse gewähren, wenn 
die Schule ohne wesentliche 
Beanstandung arbeitet. 

 

 

Begründung: 

Zu Nummer 1 (§ 101 Abs. 4 bzw. Abs. 6 (neu) SchulG):  

Die Linksfraktion begrüßt die in Drs. 19/2640 vorgesehene Einführung einer verbindlichen 
Schulgeldtabelle sowie die Neuregelung in den § 101 Abs. 2 bis 5 (neu) SchulG zur Schaffung 
von Zuschlagstatbeständen bzw. Anpassungen der bereits bestehenden Zuschüsse. Eine pau-
schale Verkürzung der Wartefristen, wie in der Änderung von Absatz 4 bzw. Absatz 6 (neu) 
vorgesehen, und damit die Schaffung von Anreizen zur Neugründung von Schulen in freier 
Trägerschaft, lehnt sie hingegen ab. Für begründete Abweichungen im Einzelfall bietet Satz 
vier der bestehenden Regelung bereits jetzt Ermessensspielräume im Interesse der Träger. 




